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Häufig gestellte Fragen zum Schülerbetriebspraktikum 
 
 

1. Welche Ziele werden mit dem Praktikum verfolgt? 
 

Das Betriebspraktikum kann und soll nicht der Vermittlung von Ausbildungsplätzen dienen!  
Aber der Praktikant kann sinnvolle erste Kontakte knüpfen und Eindrücke über die Arbeitswelt ver-
mittelt bekommen. 
Während der zwei Praktikumswochen verlassen die Schülerinnen und Schüler die Schule, um sich 
„vor Ort“ einen Eindruck von der Arbeitswelt zu verschaffen. In dieser Zeit können und sollen sie:  

• Erfahrungen und Einsichten zur Rolle des arbeitenden Menschen gewinnen, 
• sich mit Problemen der Berufswelt auseinander setzen, 

• die eigenen Berufswahlvorstellungen kritisch hinterfragen, 
• Einsichten in die Strukturen der Arbeits- und Wirtschaftswelt erlangen, 

• die Bewältigung von verschiedenen beruflichen Tätigkeiten und Aufgaben kennen lernen, die 
zur Vorbereitung auf die späteren Anforderungen im Berufsleben nützlich sein können, 

• differenzierte berufliche Zusammenhänge erfahren, 

• Interesse an technischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen gewinnen. 
 

 

2. Wie ist mein Kind während des Praktikums versichert? 
 

Für die Dauer des Praktikums ist Ihr Kind, wie beim sonstigen Schulbesuch auch, über die Schule ver-
sichert. Bei Unfällen oder Schadensfällen, Wünschen oder Beschwerden, Krankmeldungen etc. wen-
den Sie sich bitte an den/die Klassenlehrer/in oder an die Schule. 
 
 

3. Wie werden die Praktikanten betreut? 
 
Sie werden durch zuverlässige Betriebsangehörige fachlich angeleitet und beaufsichtigt. Die Dauer 
und Art der Tätigkeit im Betrieb ist durch das Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt. Das Prak tikum ist 
eine schulische Veranstaltung. Eine Lehrkraft betreut die Schülerinnen und Schüler, indem sie sie  
während der Dauer des Praktikums ein- bis zweimal im Betrieb aufsucht. 

 
 

4. Gibt es Beschränkungen bei der Wahl des Praktikumsplatzes? 
 
Ein Erlass des niedersächsischen Kultusministers zur „Berufsorientierung in allgemein bildenden Schu-
len“ macht den Schulen klare Vorgaben für die Durchführung des Schülerbetriebspraktikums.  
Danach ist die Schule verpflichtet, eine Auswahl geeigneter Praktikumsstellen vorzunehmen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schülerinnen und Schüler sich selbst um einen Praktikumsplatz bemühen.  
Praktikumsbetriebe werden so gewählt, dass sie für die Schülerinnen und Schüler vom Wohnsitz oder 
von der Schule aus unter zumutbaren Bedingungen erreichbar sind und eine schulische Betreuung 
sichergestellt werden kann.  



 
Insgesamt müssen alle Schülerinnen und Schüler folgende Vorgaben bei der Auswahl eines Prakti-
kumsbetriebes beachten: 

• Der Praktikumsbetrieb sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sein, 
Ausnahmen müssen mit der Schule abgesprochen werden. 

• Die Arbeitszeit beträgt mindestens sechs Stunden  
(Ausnahme: Bei einem Praktikum in einem Kindergarten o.ä. kann auch die häusliche 
Vorbereitung von Spielen, Übungen etc. auf die Arbeitszeit angerechnet werden.) 

• Das Praktikum soll nicht im elterlichen Betrieb absolviert werden. 
• Eltern dürfen nicht als unmittelbare Vorgesetzte bzw. Mitarbeiter eingesetzt sein. 

 
 

5. Wie bereitet die Schule die Schülerinnen und Schüler auf die Betriebspraktika 

vor und wie begleitet sie sie während des Praktikums? 
 
Die Schule ist verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Schülerbetriebspraktikums 

über die wichtigsten Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in den Betrieben zu 
informieren. Während des Praktikums suchen die betreuenden Lehrkräfte die Schülerinnen und 
Schüler am Praktikumsplatz auf und halten zu den Betrieben Kontakt. Die Schule stellt den Betrieben 
die Ergebnisse der Auswertung des Schülerbetriebspraktikums zur Verfügung.  
Jeder Schüler muss sein Praktikum in einer Mappe dokumentieren, die als fachspezifische Leistung im 

Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik bewertet wird. 
Im Anschluss an das Praktikum findet im Unterricht eine Auswertung der Praktikumserfahrungen 
statt. 
 
 

6. Wer trägt die Kosten für die Fahrten zum Praktikumsplatz? 
 
Die Kosten für die Fahrten zum Praktikumsplatz übernimmt unter bestimmen Bedingungen der Schul-
träger.  
 
Das Erstattungsverfahren sieht folgendermaßen aus: 
1. Der/Die Schüler/in erwirbt die günstigsten notwendigen Zeitfahrkarten (in der Regel Schülermo-
natskarten, Wochenkarten, Schüler-plus-Ticket oder Flexicard, in begründeten Einzelfällen auch Ein-
zelfahrscheine; Aufzählung nicht abschließend). 
2. Die benutzten Fahrkarten sind zu sammeln und unbedingt im Original zum Nachweis vorzulegen. 
Nicht nachgewiesene Fahrtkosten werden nicht erstattet. Die Fahrkarten sind als Anlage zu dem Er-
stattungsantrag auf einem gesonderten Blatt lückenlos und chronologisch geordnet aufgeklebt einzu-
reichen. 
3. Die Schule sammelt diese Anträge im Sekretariat und leitet sie zusammen mit den Fahrkarten an 
den Schulträger weiter.  
Der festgesetzte Erstattungsbetrag wird vom Landkreis auf das angegebene Konto des Antragstellers 
überwiesen.  
 
 

7. Wie lange müssen/dürfen Schüler im Praktikum arbeiten? 

 
Regelungen im Jugendarbeitsschutzgesetz und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften gelten 
natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums.  

Die tägliche Arbeitszeit sollte 6 Stunden nicht unterschreiten.  



An einigen Praktikumsplätzen, z.B. in Kindertagesstätten, ist es manchmal nicht möglich, Schüler län-
ger als 4 Stunden sinnvoll zu beschäftigen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass eine häusliche 
Vorbereitung auf den nächsten Arbeitstag im Umfang von etwa 2 Stunden mit in die tägliche Arbeits-
zeit eingerechnet wird, sodass auch in solchen Fällen 6 Stunden Arbeitszeit erreicht werden.  
Die maximale Arbeitszeit ist im Jugendarbeitsschutzgesetz (§8) geregelt. Danach dürfen „Jugendliche 
… nicht mehr als sieben Stunden täglich und nicht mehr als 35 Stunden wöchentlich beschäftigt wer-

den.“ Sollten aufgrund besonderer Arbeitsbedingungen in einzelnen Betrieben hier besondere Ab-
sprachen zwischen Praktikanten, Erziehungsberechtigten und Betrieben erforderlich sein, so bitten 
wir darum, die Schule über die Praktikumslehrer zu informieren. Bei derartigen internen Vereinba-
rungen muss die Schule „das letzte Wort“ haben.  
 
 

8. Was ist in Betrieben und Einrichtungen zu beachten, in denen die Schüler mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen? 

 
Bestimmte ansteckende Krankheiten und Krankheitserreger können über Lebensmittel auf andere 
Menschen übertragen werden. Das Infektionsschutzgesetz sieht daher Regelungen vor, die das Risi-

ko dieses Übertragungsweges minimieren sollen.   
Wenn Praktikanten im Bereich der Lebensmittelzubereitung, des Lebensmittelverkaufs oder in der 

Gastronomie tätig werden wollen, benötigen sie eine Bescheinigung.   
Inhalt der Bescheinigung ist, dass sie über die gesetzlichen Pflichten belehrt wurden, insbe sondere 
darüber, bei Vorliegen welcher ansteckenden Erkrankung es ihnen untersagt ist, im Lebensmittelbe-

reich tätig zu sein.  
Ab einer Gruppengröße von etwa 15 Personen werden diese Belehrungen in unserer Schule ange-

boten. Die Kosten für diese Belehrungen übernimmt die Schule. 
 

 

9. Wer stellt die notwendige persönliche Schutzausrüstung 
zur Verfügung?  

 
Helme, Schutzhandschuhe oder Schutzbrillen werden in der Regel von den Betrieben zur Verfügung 
gestellt. Probleme gibt es jedoch häufig bei Schutzschuhen. Sie müssen passen und werden aus hygi-
enischen nur ungern für wenige Tage ausgeliehen.  
Eltern wiederum lehnen aus (nachvollziehbaren) finanziellen Gründen häufig die Anschaffung dieser 
Schuhe nur für das Praktikum ab. Wenn keine Schutzschuhe vorhanden sind, dürfen entsprechend 
gefährliche Arbeiten im Betriebspraktikum nicht ausgeführt werden. 
Auf Nachfrage können bei uns im Fachbereich Wirtschaft Schutzschuhe ausgeliehen werden, aller-
dings ist das Kontingent beschränkt. 
 
 

10. Wie verhält sich ein Praktikant, wenn er während des Praktikums erkrankt? 
 
Der erste Anruf gilt immer dem Betrieb, damit er sich darauf einstellen kann, dass der Praktikant 
nicht erscheint.  
Dann muss auf jeden Fall der Praktikumslehrer informiert werden. Dies muss besonders d ann ganz 

schnell erfolgen, wenn für den betreffenden Tag ein Besuch verabredet wurde.  
Sollte dieser direkte Kontakt nicht hergestellt werden können, so muss das Sekretariat der Schule 
umgehend angerufen werden. Hier ist auch eine Mail-Info möglich. 


